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Infobox

Platz Monte Ceneri

Der Platz Monte Ceneri ist geöffnet vom 1.

März 2005 bis und mit 31. Oktober 2005.

Astrid und Johannes freuen sich auf Ihren
Besuch!
Tel. 079 235 70 74

Spelteßutte

Schinken-Käse-Toast Fr. 5.—
WienerIi mit Brot Fr. 5.—
Bratwurst mit Brot Fr. 5.—
Cervelat mit Brot Fr. 4.50
Flot Dog Fr. 4.50

Hamburger m. Käse u. Zwiebeln Fr. 5.—
Portion Pommes Frites Fr. 4.—
6 Stk. Poulet-Flügeli mit Brot Fr. 6.—
12 Stk. Poulet-Flügeli mit Brot Fr. 10.—

Schnitzel und Pommes Frites Fr. 10.—

Bratwurst und Pommes Frites Fr. 10.—

Pouletschenkel u. Pommes Frites Fr. 10.—

8 Chicken-Nuggets u. Pommes Fr. 10.—

Gerstensuppe mit Brot Fr. 6. —

Gulaschsuppe mit Brot Fr. 6. —

Kinder-Teller

Chicken-Nuggets, Pommes, Sirup Fr. 6. —

Schnitzel, Pommes, Sirup Fr. 6.—

WienerIi, Pommes, Sirup Fr. 6.—

Reglement Durchgangsplätze

Aufgrund von Unstimmigkeiten auf
gewissen Durchgangsplätzen weisen
wir auf das von der Radgenossenschaft
herausgegebene Reglement hin,
welches auf der folgenden Seite

publiziert ist.

Wir bitten Euch alle, sich an dieses zu
halten, um die bestehenden Plätze zu
sichern.

Platz Eichrain, Zürich

Der neue Standplatz Eichrain in Zürich
wird voraussichtlich bis am 15.

November 2005 bezugsbereit sein.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
der Liegenschaftenverwaltung der
Stadt Zürich.

Direkter Ansprechpartner ist Herr
Stephan Theurillat.
Tel. 044 216 53 25
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REGLEMENT FÜR DIE BENÜTZUNG VON
DURCHGANGSPLÄTZEN

(Herausgegeben durch die Radgenossenschaft der Landstrasse)

• Die Aufenthaltsdauer auf dem Durchgangsplatz beträgt max. 1 Monat

• Die Anmeldung hat auf der örtlichen Gemeindeverwaltung zu erfolgen, bei der
Anmeldung ist pro Wohnwagen ein Depot von sFr. 150.- zu hinterlegen.

• Die Platzgebühr beträgt pro Tag und Wohnwagen Fr. 5.-, exkl. Strom.

• Der Strombezug erfolgt durch eine aufladbare Chipkarte, diese kann bei der
Anmeldung bezogen werden und ist bei Abreise zurückzugeben.

• Für die Kehrichtentsorgung sind gebührenpflichtige Abfallsäcke zu verwenden, diese
können bei den örtlichen Detaillisten bezogen werden. Für die Deponierung der
Abfallsäcke steht auf dem Gelände ein entsprechender Container zur Verfügung.

• Die Wohnwagen und die Zugfahrzeuge sind ausschliesslich innerhalb des Geländes
zu parkieren.

• Die sanitären Einrichtungen sind stets sauber zu halten.

• Jegliche Gewalttaten haben unverzügliche Platzverweisung zur Folge.

• Die Verwendung von Chemikalien aller Art (Säuren, Laugen etc.) ist strikte untersagt.

• Auf dem Platz ist Ordnung zu halten.

• Das Halten von Hunden ist erlaubt, allerdings sind Hunde an der Leine zu führen.

• Eine Voranmeldung von ca. einer Woche ist wünschenswert, eine Reservation bereits
Monate im Voraus schränkt das spontane Reisen zu sehr ein.

Zürich, 29. August 2005
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